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grundstückshypothEk

Nießbrauch am eigenen Grundstück zulässig
Ein� nießbrauch� kann� an� dem� eigenen� grundstück� bestellt� werden;� der�
nachweis� eines� berechtigten� Interesses� an� der� Bestellung� ist� nicht�
erforder�lich�(Bgh�14.7.11,�V�ZB�271/10,�Abruf-nr.�113132).

Sachverhalt
B�1�ist�gläubigerin�einer�auf�dem�grundstück�des�B�2�lastenden,�am�24.3.10�in�
das�grundbuch�eingetragenen�Zwangssicherungshypothek.�seit�dem�26.2.11�
ist� dort� ein� nießbrauch� für� den� Eigentümer� eingetragen.� B� 1� verlangt� die�
löschung��dieses�nießbrauchs.

entscheidungsgründe
der�grundstückseigentümer�kann�einen�nießbrauch�für�sich�selbst�bestellen.�
die�schaffung�eines�rechts�am�eigenen�grundstück�ist�im�gesetz�zwar�nur�für�
die�grundschuld�und�die�rentenschuld�vorgesehen�(§§�1196,�1199�BgB).�die�Vor-
schrift�des�§�889�BgB,�die�bestimmt,�dass�ein�recht�an�einem�fremden�grund-
stück�bei�nachträglicher�Vereinigung�von�Eigentum�und�dinglichem�recht�nicht�
erlischt,�macht�aber�deutlich,�dass�dem�gesetz�ein�Ausschluss�des�Bestehens�
dinglicher�rechte�an�eigenen�grundstücken�fremd�ist.�

Zwar�ist�das�nießbrauchsrecht�nach�seiner�rechtlichen�konstruktion�auf�ei-
nen�dritten�als�Berechtigten�ausgerichtet.�Jedoch�kann�ein�schutzwürdiges�
Interesse�� des� Eigentümers� bestehen,� das� nießbrauchsrecht� zunächst� als�
Eigen�recht�entstehen�zu�lassen.�das�zeigt�sich�insbesondere�bei�einer�beab-
sichtigten�Veräußerung�des�grundstücks�unter�nießbrauchsvorbehalt.�Eine�
vorherige,�von�dem�Eigentümer�selbst�geschaffene�dingliche�sicherung�der�
ihm� verbleibenden� nutzungsbefugnis� bietet� erheblich� Vorteile� gegenüber�
dem� nur� schuldrechtlichen� Versprechen� des� Erwerbers,� unmittelbar� im�
Anschluss��an�den�Erwerb�einen�fremdnießbrauch�zu�bestellen.�Auch�wenn�
dieses��Versprechen�durch�einen�rangvorbehalt�des�Eigentümers�und�eine�im�
Voraus�abgegebene�Eintragungsbewilligung�des�Erwerbers�flankiert�wird,�ist�
der�Eigentümer�wegen�der�Möglichkeit�von�Verfügungsbeschränkungen�des�
Erwerbers� nicht� in� gleicher� Weise� geschützt.� die� Bestellung� eines� nieß-
brauchs� am� eigenen� grundstück� wird� daher� heute� zu� recht� allgemein� als�
zulässig��angesehen�(staudinger/frank,�BgB,�§�1030�rn.�33).�

Praxishinweis
Bislang�hatte�der�Bgh�die�Bestellung�einer�Eigentümerdienstbarkeit�nur�unter��
der�Voraussetzung�für�zulässig�erachtet,�dass�sie�mit�rücksicht�auf�eine�beab-
sichtigte�übertragung�des�Eigentums�an�dem�belasteten�grundstück�erfolgt�
und�aus�diesem�grund�ein�Bedürfnis�an�der�Bestellung�besteht.�der�Bgh�gibt�
nun�diese�Auffassung�ausdrücklich�auf.�nun�ist�die�Bestellung��von�rechten�am�
eigenen� grundstück� bereits� im� hinblick� auf� die� bloße� Möglichkeit� eines�
berechtigten��Interesses�als�zulässig�anzusehen;�eines�entsprechenden�nach-
weises�bedarf�es�nicht.�Es�scheint,�als�habe�der�Bgh�hier�eine�Möglich�keit�ge-
schaffen,� insbesondere� nachrangige� Zwangssicherungs�hypotheken� „auszu-
bremsen“.� (GS)
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